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Mitglieder-Info Nr.  7/2014 
 
Resolution der Landschaftsversammlung Westfalen-Lip pe zur Verabschiedung eines 
Bundesteilhabegesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat begrüßt, dass im Berliner Koalitionsvertrag 
„Die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang von 
5 Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden“. Damit werde eine Forde-
rung aufgenommen, die von der ganzen kommunalen Familie und insbesondere auch von der 
Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe u. a. mit Resolution vom 26.02.2009 erhoben wird. So 
heißt es in der einstimmig beschlossenen Resolution, die die Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe am Donnerstag den 30.01.2014 in Münster verabschiedet hat. 

Weiter erwartet danach die Landschaftsversammlung, dass die Entlastung spätestens im Jah-
re 2015 bei den Kommunen auch tatsächlich ankommt und im Zuge einer Reform der Eingliede-
rungshilfe die notwendigen Strukturveränderungen berücksichtigt werden. Diese sollen den Men-
schen mit Behinderungen mehr Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen. 

Ich habe den Wortlaut der Resolution als Anlage zur Kenntnisnahme beigefügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 

 

 

 

Geschäftsstelle  

 
 

 
An die 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
gemäß Verteiler 
 
per E-Mail 
 

BAGüS  
 

Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

 


